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Thema Mehrstufiges Vorgehen für TSO-Änderungen 

Name Antragssteller: Thomas Wehling, Ivo Münster, Ute Hillenbrand 

Datum Antrag: 24.08.2025 

Gültig ab: sofort 

Bisheriges Vorgehen: 

Beschluss TSO Änderungen für folgende Themen erfolgt in der SK oder im SAS. Veto oder Beschluss 
durch den Länderrat. 

Gewünschte Anpassung: 

Vorgeschlagenes Vorgehen: 

1. Die Geschäftsstelle erhält ein Mandat, Änderungen im 4-Augen-Prinzip (z.B. Mitarbeiterin 
plus Sportdirektorin bzw. Geschäftsführerin [ggf. erweitert um das Präsidialmitglied für 
Recht/Ordnungen]) durchführen zu dürfen, sofern eindeutig keine Auswirkung auf den Sinn 
der Regel vorliegt.

2. Die Geschäftsstelle erhält ein Mandat, Änderungen nach Abstimmung mit Bundessportwart 
und Sportdirektorin bzw. Geschäftsführerin [ggf. erweitert um das Präsidialmitglied für 
Recht/Ordnungen] durchführen zu dürfen, sofern eindeutig keine Auswirkung auf den Sinn 
der Regel vorliegt. Die SK wird in Kenntnis gesetzt.

3. Die/Der Feststellende schickt seine Auslegung plus einem Vorschlag für eine verbesserte 
Formulierung an den Bundessportwart und die Sportdirektorin bez. Geschäftsführerin. Diese 
entscheiden, ob daraus ein Antrag an die SK zur TSO-Änderung wird.

4. Die/Der Feststellende schickt seine Fragestellung mit einer möglichen Auslegung an den 
Bundessportwart und die Sportdirektorin bez. Geschäftsführerin. Je nach Ergebnis wird 
entschieden, ob daraus ein Vorgang nach 3 oder 5 wird.

5. Die/Der Feststellende schickt seine Anregung möglichst mit einem konkreten 
Änderungsvorschlag an den Bundessportwart und die Sportdirektorin bez. Geschäftsführerin. 
Diese entscheiden, ob daraus ein Antrag an die SK wird.

Begründung: 

Lösung der folgenden Punkte in der TSO 

1. Redaktionelle Fehler in Orthographie/Interpunktion/Grammatik beseitigen
2. Redaktionelle Fehler in Ausdruck/Satzstellung ohne Strukturveränderung beseitigen und

Verständlichkeit verbessern

Antrag 1



2 

3. Verständlichkeit verbessern und Missverständnisse vermeiden mit Strukturveränderung (z.B.
durch Absatzneusortierung) - wenn der Sinn / das Ziel der Regel eindeutig ist

4. Klarstellung, wenn der Sinn / das Ziel der Regel nicht eindeutig oder unklar ist
5. Regeln verändern oder neu einführen




